
halt, Vergütung für kleine Handwerkerarbeiten usw.) 
geführt wurden.®

Mit dem Übergang zum friedlichen .^Aufbau, bei der 
Durchführung der „Neuen ökonomischen Politik“, des 
Wettbewerbs zwischen dem sozialistischen und dem 
kapitalistischen Wirtschaftssystem, trat eine erhebliche 
Erweiterung des zivilen Rechtsverkehrs ein, und es ent
standen verzweigte und komplizierte zivil-, arbeits-, 
boden- und familienrechtliche Verhältnisse und Ge
setze, so daß sich nun die verallgemeinernde Regelung 
des Straf- und Zivilverfahrens durch dieselben Gesetz
gebungsakte als ungenügend erwies und eine der 
Eigenart der zu regelnden Rechtsverhältnisse ent
sprechende zivilprozessuale Regelung erforderlich 
wurde.7

Die erste sowjetische ZPO war die der RSFSR vom
7. Juli 1923, die seit dem 1. September 1923 in Kraft ist. 
Diese ZPO gilt gegenwärtig für das Gebiet der RSFSR, 
der Kasachischen, der Lettischen, der Estnischen und 
der Litauischen SSR. Sie hatte großen Einfluß auf 
die in den Jahren von 1923 bis 1929 erfolgte Ausarbei
tung der Zivilprozeßordnungen der anderen Unions
republiken, die mit ihr in den wichtigsten Grundsätzen 
und den wichtigsten Prozeßinstituten übereinstimmen.8 
Weil sich hiernach das sowjetische Zivilprozeßrecht 
trotz seiner Regelung durch die Unionsrepubliken 
durch seine innere Einheitlichkeit und die gleiche 
Struktur auszeichnet,9 ist es möglich, allein durch die 
Betrachtung der ZPO der RSFSR einen Überblick über 
seine Entwicklung und seinen Stand zu gewinnen.

Seit ihrem Inkrafttreten haben die ZPO der RSFSR 
und ebenso die Zivilprozeßordnungen der anderen 
Unionsrepubliken im Zusammenhang mit den in den 
verschiedenen Entwicklungsetappen des sozialistischen 
Staates neu entstehenden Aufgaben der Rechtsprechung 
in Zivilsachen viele Änderungen erfahren.

Die wichtigsten Änderungen sollen am Beispeil der 
ZPO der RSFSR illustriert werden.

In den Jahren 1927 und 1928 wurden verschiedene 
Sachen, die bis dahin vom Gericht im Sonderverfahren 
verhandelt wurden, in die Zuständigkeit anderer Or
gane überwiesen. Die Ehescheidungssachen (Kap. XXV) 
kamen in die Zuständigkeit der Standesämter, Nach
laß- und Erbscheinssachen (Kap. XXI), die Beweis
sicherung bei noch nicht erhobenen Klagen sowie die 
Verschollenheits- und Todeserklärungssachen wurden 
den Notariaten übertragen. Die Vorschriften „Über die 
Hinterlegung von Objekten von Schuldverpflichtungen 
bei Gericht“ (Kap. XXIII) und „Über Gerichtsbefehle 
auf Grund von Urkunden“ (Kap. XXIV) wurden aufge
hoben. Andererseits wurde die Zuständigkeit der 
Volksgerichte auf Kosten der übergeordneten Gerichte 
erweitert (Änderung der Art. 21, 22, 23, 24).

Bedeutsam ist ferner, daß in jener Zeit (1927) des 
Übergangs zur sozialistischen Industrialisierung der 
UdSSR und der Offensive des Sozialismus gegen die 
kapitalistischen Elemente in Stadt und Land in die 
ZPO ein Kapitel (XXXVII) „Über die Zahlungsun
fähigkeit physischer und juristischer privater Per
sonen“ aufgenommen wurde, „das sich auf die Ver
teidigung der Interessen des Staates und der Werk
tätigen gegen die gewissenlosen Handlungen der nicht 
arbeitenden Elemente bei Einstellung ihrer Schuld
zahlungen richtete“.10

Im Jahre 1929 wurden der ZPO zwei weitere Kapitel 
„Über die Zahlungsunfähigkeit staatlicher Unter
nehmen und gemischter Aktiengesellschaften“ (Kap. 
XXXVIII) und „Über die Insolvenz genossenschaft
licher Organisationen“ (Kap. XXXIX) angefügt.

Diese drei Kapitel des Vollstreckungsrechts, die den 
Zweck hatten, für die erste Hauptphase der sozialisti
schen Entwicklung charakteristische Beziehungen zu 
regeln, sind seit dem vollständigen Sieg des sozialisti
schen Wirtschaftssystems und dem Übergang zur Phase

6 vgl. Judelson, Sowjetischer Zivilprozeß, Moskau 1956, S. 15 
(russ.); Zi vilprozeßgesetzbu ch, Entwurf, ausgearbeitet vom 
Volkskommissariat für Justiz mit einem Erläuterungsschreiben, 
Moskau 1923, S. 3 f. (zit. bei Judelson).

1 vgl. Judelson, a. a. O., S. 15,16.
8 vgl. Kleinmann, a. a. O., S. 21.
9 vgl. Judelson, a. a. O., S. 22. 
xO Kleinmann, a. a. O., S. 38.

der Vollendung des Aufbaus der sozialistischen Ge
sellschaft und des allmählichen Übergangs zur kommu
nistischen Gesellschaft gegenstandslos geworden.11

Von den anderen Ergänzungen der ZPO der RSFSR, 
die in jener Periode vorgenommen wurden, ist be
sonders noch die 1929 erfolgte Einführung der vor
läufigen Vorbereitung der Sachen durch den Einzel
richter zu erwähnen. Durch Änderung des Art. 80 und 
durch Einfügung der Art. 80 a, b und c sollte büro
kratischer Sachbehandlung vorgebeugt und die vor
herige Sammlung aller nötigen Beweise ermöglicht 
werden. 1929 wurde ferner Art. 245 geändert und das 
zweitinstanzliche Gericht verpflichtet, das angefochtene 
Urteil auch hinsichtlich der nicht angefochtenen Teile 
und in bezug auf die Parteien zu überprüfen, die kein 
Rechtsmittel eingelegt hatten. Gleichzeitig wurde die 
Kompetenz der zweiten Instanz erweitert, das Urteil 
zu ändern, ohne die Sache zur neuen Verhandlung 
zurückzuverweisen.

In jenen Jahren erfolgte auch eine weitgehende De
zentralisation der gerichtlichen Aufsicht und eine Aus
dehnung des diesbezüglichen Antragsrechts, so daß 
rechtskräftige Sachen nun wiederholt und von ver
schiedenen Aufsichtsgerichten überprüft werden 
konnten.

In der Periode des Kampfes um die Vollendung des 
Aufbaus der sozialistischen Gesellschaft und die Durch
führung der Verfassung der UdSSR von 1936 stieg die 
Bedeutung des Gerichts bei der Durchführung der 
kulturell-erzieherischen und wirtschaftlich-organisato
rischen Aufgaben des Sowjetstaates. Vor allem wurde 
die Bedeutung des sowjetischen Gerichts im Kampf 
gegen die Überreste des Kapitalismus im Bewußtsein 
der Menschen verstärkt11 12. Zu diesem Zweck erließ das 
Plenum des Obersten Gerichts der UdSSR in Berück
sichtigung der Erkenntnis, daß die erzieherische Rolle 
des sozialistischen Rechts weitgehend von den Formen 
und Methoden seiner Anwendung abhängt, im Jahre 
1935 einen Beschluß „Über die strengste Einhaltung der 
prozessualen Formen im Zivilprozeß“. Außerdem 
wurden im gleichen Jahr die Kollegien für Zivilsachen 
beim Obersten Gericht der RSFSR und bei den Ge
bietsgerichten wiederhergestellt, die unter dem Ein
fluß der schädlichen Theorie vom Absterben des Zivil
rechts und des Zivilprozesses aufgelöst worden waren. 
Auch die Abteilungen für Zivilsachen der Staatsan
waltschaft der UdSSR, der Unions- und Autonomen 
Republiken, der Gebiete und Regionen wurden wieder 
eingerichtet13.

Eine weitere Verstärkung der demokratischen 
Grundlagen des sowjetischen Zivilprozesses erfolgte 
durch die Verfassung von 1936. In der Verfassung 
wurde festgelegt, daß die Rechtsprechung nur durch 
Organe des einheitlichen Gerichtssystems der UdSSR 
erfolgt (Art. 102), daß die Gerichtsorgane gewählt 
werden (Art. 105—109) und die Rechtsprechung von un
abhängigen und nur dem Gesetz unterworfenen Richtern 
(Art. 112) unter grundsätzlicher Beteiligung von Volks- 
beisitzem ausgeübt wird (Art. 103). Ferner wurden die 
Gleichheit der nationalen Sprachen im Gerichtsver
fahren (Art. 110), die grundsätzliche Öffentlichkeit des 
Verfahrens und das Recht auf Verteidigung (Art. 111) 
verfassungsmäßig statuiert.

Eine bedeutsame Erweiterung der gerichtlichen Kom
petenz brachte das Gesetz vom 11. April 1937, mit dem 
das administrative Verfahren der Einziehung von Ver
mögen der Kollektivwirtschaften und einzelner Bürger 
zur Deckung von Rückständen an Steuern, Gehalts
pflichtversicherungen, Pflichtablieferungen und Geld
strafen aufgehoben und die Untersuchung dieser 
Sachen sowie die Anwendung von Zwangsmaßnahmen 
dem Volksgericht übertragen wurden. Die prozessuale 
Behandlung dieser Sonderverfahren, die in der Zeit des 
zweiten Weltkrieges besondere Bedeutung erlangten, 
wurde durch Richtlinien des Volkskommissariats der 
Justiz der UdSSR geregelt. Zu diesen Sonderverfahren 
kamen dann noch die wegen Steuerrückständen der 
ländlichen Bevölkerung, wegen nicht termingerechter

11 vgl. Abramow, Der sowjetische Zivilprozeß, Moskau 1952, 
S. 61, 74 (russ.).

12 vgl. Kleinmann, a. a. O., S. 38.
13 vgl. Abramow, a. a. O., S. 77.
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